
Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig 

für das Haushaltsjahr 2015 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Stadt Braunschweig in der Sitzung am 24. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2015 beschlossen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 715.342.114 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 715.342.114 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.880.500 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 1.880.500 Euro 

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 699.830.880 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 679.582.300 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.191.100 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 68.184.300 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 21.167.800 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 29.477.400 Euro 

festgesetzt. 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

732.189.780 Euro 
777.244.000 Euro 

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für 
das Haushaltsjahr 2015 wird 

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 70.378.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 71.376.900 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.378.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 71.245.400 Euro 
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2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
347.700 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
70.378.700 Euro 
71.593.100 Euro 

 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2015 wird 

 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 62.289.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
63.286.100 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  1.700.000 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.506.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
57.088.100 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
642.500 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
52.506.900 Euro 
57.730.600 Euro 

 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 42.565.100 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
42.882.200 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf   0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.500.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
44.508.600 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0  Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 321.000 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0  Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 51.400 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
41.500.500 Euro 
44.881.000 Euro 

 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 2 a 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung des 
Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung 
Stadtentwässerung nicht veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung Ab-
fallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
 

59.168.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 3 a 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Ge-
bäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Stadtentwässerung nicht veranschlagt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 

 
§ 4 a 

 
In der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement werden Liquiditäts-
kredite nicht beansprucht. 
 
In der Sonderrechnung Stadtentwässerung werden Liquiditätskredite nicht beansprucht. 
 
In der Sonderrechnung Abfallwirtschaft werden Liquiditätskredite nicht beansprucht. 
 
 
 



 4 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) 
 
  320 v. H. 
 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) 
 
  450 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 

 
 450 v. H. 

 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und über- und außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG un-
erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 Euro nicht übersteigen. 
 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
 
• die der Verrechnung zwischen den Teilhaushalten dienen, 

 
• die wirtschaftlich durchlaufend sind, 

 
• die auf Grund von Aufgabenverlagerungen und der Ausgliederung von Aufgaben aus dem Haus-

halt zu haushaltsneutralen Umsetzungen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen 
und Auszahlungen zwischen den Teilhaushalten führen, 
 

• die der Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen dienen, 
 

• die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 
 

• die zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen oder für abschluss-
technische Buchungen notwendig sind, 
 

• die der Auflösung von Deckungsreserven dienen. 
 
 
Braunschweig, den 24. Februar 2015 
 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 Siegel 
 
___________________________________ 
Markurth 
 
 


